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Abb. 9: Zweikampf der beiden feindlichen Protagonisten, wie er in Wirklichkeit kaum

je stattgefunden hat: Rudolf Stüssi und Ital Reding. (Lithographie, um 1820/40; StASZ,
Graphische Sammlung Nr. 1571)



Das Alte Land Schwyz während des Alten Zürichkriegs

Oliver Landolt

Unter dem Titel «Tatorte im Alten Zürichkrieg» zeigte das Staatsarchiv des Kantons
Zürich im Schulhaus Breiti in Greifensee eine Ausstellung, welche im Frühjahr 1994 aus

Anlass des 550-Jahr-Jubiläums der Belagerung der zu Zürich gehörenden Stadt und Burg
Greifensee und der nach der Kapitulation erfolgten Hinrichtung der zürcherischen Besatzung

durch die Eidgenossen veranstaltet wurde.Am 28. Mai 1994, demTag der Hinrichtung
der Besatzung auf der nach diesem Ereignis benannten «Blutmatte» in Nänikon, fand

sogar eine Erinnerungsfeier statt, an welcher der hingerichteten Besatzung mit Verlesung
der 62 Namen und einem ökumenischen Feldgottesdienst gedacht wurde.1

Das Beispiel zeigt, dass der Alte Zürichkrieg als Auseinandersetzung zwischen Zürich
und den eidgenössischen Orten bis in die jüngste Zeit hinein in ziemlich emotionaler Art
und Weise über Generationen hinweg geführt und während langer Zeit sogar
fälschlicherweise als «Bürgerkrieg» verstanden wurde.2

Schwyzerische Territorialpolitik im Spätmittelalter

In der schweizerischen Historiographie wurde die Politik des Länderortes Schwyz während

des 14. und 15. Jahrhunderts und speziell in der Zeit des Alten Zürichkriegs immer
wieder als ziemlich chaotisch und wenig zielgerichtet interpretiert. Sehr häufig gründete
diese Behauptung darauf, dass die Länderorte im Vergleich mit den Städteorten innerhalb
des Gebiets der heutigen Schweiz in der Entwicklung ihrer Verwaltung als weitgehend
rückständig angesehen wurden.3

Die Anfänge der schwyzerischen Territorialpolitik lassen sich an den vor allem durch
landwirtschaftliche Interessen motivierten Marchenstreitigkeiten zwischen Schwyz und
dem Benediktinerkloster Einsiedeln festmachen.4 Gegenüber Einsiedeln entwickelte
Schwyz aber schon bald weitergehende Interessen: die schwyzerischen Führungskräfte
beanspruchten die Oberherrschaft über das Kloster wie auch die Waldstatt Einsiedeln.
Mit der Erringung der Kastvogtei über das Kloster 1433/34 fand dies einen gewissen
Abschluss,5 zum besonderen Leidwesen Zürichs, welches seit dem 14. Jahrhundert seinen
Einfluss in diesem Gebiet vor allem über Burgrechtsverträge mit Einsiedeln auszudehnen
suchte.6

Seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts verfolgte Schwyz weitergehende
territorialpolitische Interessen, wobei der Länderort an verschiedenen Fronten in Konkurrenz
zu den Expansionsbestrebungen der Städte Zürich und Luzern trat. In der unter
österreichischer Herrschaft stehenden Stadt Zug und seiner Umgebung suchten die Schwyzer
Einfluss zu nehmen, was mit der Stellung von aus Schwyz stammenden Ammännern in
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Zug in dieser Zeit dokumentiert ist.7 Die territorialpolitischen Ambitionen gegenüber

Zug scheiterten allerdings im Jahr 1404, als die Schwyzer im sogenannten Siegel- und
Bannerhandel zusammen mit Gemeinden aus dem Zuger Amt die Stadt eroberten, durch
eine militärische Intervention der eidgenössischen Orte Zürich, Luzern, Uri und
Unterwaiden aber wieder zurückgeschlagen wurden.8 Am Nordufer des Vierwaldstättersees
konnten die Schwyzer 1402 die verkehrsgeographisch wichtig gelegene Vogtei Küssnacht
käuflich erwerben.9 Schon im 14. Jahrhundert war Schwyz im Gebiet des Zürichsees wie
auch im erweiterten ostschweizerischen Raum in verschiedene Auseinandersetzungen
involviert. Vor allem zu Beginn des 15. Jahrhunderts entwickelte Schwyz - mit dem

Ausbruch der sogenannten Appenzellerkriege - in der Ostschweiz verstärkte
territorialpolitische Interessen, indem es die aufständischen Appenzeller politisch wie militärisch
unterstützte.10 Schwyz trat hier in territorialpolitische Konkurrenz zur Stadt Zürich.
Interessiert waren diese beiden Stände an der Kontrolle der Zugänge zu den Bündner
Pässen, welche in dieser Zeit wirtschaftlich eine weitaus grössere Bedeutung hatten als

der Verkehrsweg über den Gotthardpass.11 Obwohl Glarus und Schwyz immer wieder
in Konkurrenz zueinander getreten waren, insbesondere in Marchenstreitigkeiten um
einzelne Alpen in ihrem Grenzbereich,12 fanden sich die beiden Stände - nicht zuletzt

aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen zwischen den führenden Familien in beiden
Ständen - im Lauf der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zusammen, um gemeinsame

territorialpolitische Interessen im ostschweizerischen Raum zu verfolgen.13 Schwyz spielte
dabei eine dominante Rolle, während Glarus der «Juniorpartner» war.14

Neben der territorialen Expansion suchten die Schwyzer ihre Landeshoheit durch den

Erwerb verschiedener Privilegien abzusichern und damit ihren Einflussbereich auszuweiten:

1415 erhielten sie von König Sigmund den Blutbann nicht nur im eigenen Land, sondern

auch in Küssnacht, über die Waldleute von Einsiedeln und in der March. Ebenso wurde
ihnen gestattet, einen Wochenmarkt in der March einzurichten.15 1424 erhielten sie das

Recht, in ihrem eigenen Land nach Gutdünken Münzen anzunehmen oder zu verbieten16

und zwei Zollstätten zwecks Finanzierung des Strassenunterhalts zu errichten.17

Schicksalsträchtig für die weitere Zukunft der Beziehungen zwischen Schwyz und
Zürich sollte sich das Werben um die Gunst des Grafen Friedrich VII. von Toggenburg
auswirken, welcher in der Ostschweiz über bedeutenden Besitz verfügte. Besonders

begehrt waren die Herrschaft Uznach, Gaster/Windegg und die Obermarch. Im Abschluss

von Burg- und Landrechtsverträgen mit dem Grafen von Toggenburg traten Zürich wie

Schwyz und Glarus in Konkurrenz zueinander.18 In diesen Verhandlungen mit dem Grafen

von Toggenburg zeigte sich die besondere Begabung des schwyzerischen Landammanns
Ital Reding des Älteren, welcher sich geschickt auf dem politischen Parkett zu bewegen
wusste und für Schwyz (wie auch für sich selbst) den höchsten Profit herauszuschlagen
verstand.19

Vor dem Kriegsausbruch

DerTod GrafFriedrichs VII. von Toggenburg am 30.April 1436 löste eine hektische Aktivität
einerseits unter den zum toggenburgischen Herrschaftsgebiet gehörenden Untertanen aus,

welche aufgrund der Unsicherheit mittels Bündnissen ihre Position abzusichern suchten.
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Abb. 10: Notarszeichen des Schwyzer
Landschreibers Hans Fründ. Der zweistufige
Sockel mit Namenszug trägt als Signetkopf
einen von einem Band (einer Schlange?)
umwundenen Baumstrunk. Diese persönlichen
und vom Notar eigenhändig gezeichneten
Rechtssignete treten in mittelalterlicher
Zeit in den vielfältigsten Formen auf. Sie

gehörten zusammen mit der Unterschrift
zu den obligatorischen Beglaubigungserfordernissen

- in diesem Fall für die von
den Schwyzern veranlasste Abschrift eines

königlichen Gebots. Ob dem Signet Fründs
eine bestimmte Symbolik oder ein Bezug
zu Name oder Herkunft zugrunde liegt, ist

ungeklärt. (Notariatsurkunde vom 21. März
1439; StASZ, Urk. 419)

Andererseits agierten auch die Stadt Zürich und die beiden Länderorte Schwyz und Glarus.

In kürzester Zeit wurden Land- bzw. Burgrechte abgeschlossen und militärische Aktionen
durchgeführt, wobei allerdings die territorialpolitischen Erfolge Zürichs imWettrennen um
die Inbesitznahme der ehemaligen toggenburgischen Besitzungen weit hinter den Erfolgen
der beiden Länderorte zurückblieben.20 Insbesondere das im Mai 1437 abgeschlossene
Landrecht mit demAbt von St. Gallen samt der StadtWil verschaffte Schwyz eine strategisch

günstige Position für allfällige militärische Operationen in diesem Gebiet.21

Schwyz und Glarus sicherten sich hauptsächlich durch ihr starkes finanzielles
Engagement den Besitz dieser Territorien. 1437 erwarben sie die Grafschaften Uznach und
Sargans als Pfand;221438 verpfändeten die österreichischen Herzöge ihre Feste Windegg
wie auch das Gaster,Amden, Weesen und Walenstadt an die beiden Länderorte.23 Finanziert

wurden diese Pfandschaften vor allem dank der Vermittlung Berns in Basel, dem

damaligen Finanzzentrum im Gebiet der heutigen Schweiz.24

Aus Erbitterung ob der schwyzerisch-glarnerischen Erfolge reagierte Zürich gegenüber

den beiden Orten mit einer Lebensmittelsperre, was sich in den Hungerjahren Ende
der 1430er Jahre besonders verheerend auswirken musste. Verschärft wurde die ganze
Angelegenheit durch die Tatsache, dass die Länderorte des alpinen Raumes im Lauf des

Spätmittelalters ihre Landwirtschaft vom Ackerbau auf die profit- und exportorientierte
Grossvieh- und Milchproduktion umgestellt hatten und auf Getreide- wie andere

Lebensmittelimporte dringend angewiesen waren.25 Wegen der Aufhebung der Lebensmittelsperre

und der Öffnung der Reichsstrassen gelangte Schwyz an Kaiser Sigmund und
nach dessen Tod an den aus dem habsburgischem Haus stammenden König Albrecht. In
der Argumentationskette von Schwyz wurde der Vorwurf der Lebensmittelsperre Zürichs
gegenüber der Innerschweiz jedenfalls in der folgenden Zeit instrumentalisiert.26
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Schwyz im Krieg

In Schwyz stellte man sich zunehmend auf Krieg ein. Mit der Einstellung von Johannes

Fründ als schwyzerischem Landschreiber im Lauf des Jahres 1437, einem ehemaligen
Beschäftigten der städtischen Kanzlei Luzerns und Inhaber des kaiserlichen Notarspatentes,
scheint eine Professionalisierung der schwyzerischen Landeskanzlei angestrebt worden
zu sein.27 Allerdings ist die Quellenlage hierzu aufgrund der mangelhaften Überlieferung
äusserst schmal. Jedenfalls holte sich Schwyz mit Fründ eine Person mit administrativen
Kenntnissen von aussen und griff nicht wie bis anhin auf einheimische Kräfte zurück.28

Als besondere kriegsvorbereitende Massnahme stellten die Schwyzer am 1. Oktober
1438 eine neue Wehrordnung auf: je nach der persönlichen finanziellen Lage hatte jeder
Landmann wie auch jeder, «der by unns in unnßerm Lannd hußheblich seßhafft ist»,
seinen «houptharnisch, sin Stangharnisch unnd sine hentschen, sin gutte wery» zu stellen. Je

nach Finanzlage mussten auch Witwen und Waisen einen Beitrag zur Kriegsfinanzierung
leisten. In jedem der sechs Viertel des Alten Landes Schwyz wurden drei Bevollmächtigte
eingesetzt, eigentliche Waffenschauer, welche die Einhaltung dieser Bestimmungen zu
überwachen und Verstösse dagegen zu ahnden hatten.29

In die heisse Phase für Schwyz trat der Krieg schliesslich am 5. Mai 1439, als mit
den unglücklich kämpfenden Zürchern auf dem Etzel erstmals die Waffen gekreuzt
wurden; weitere Kriegshandlungen wurden durch eidgenössische Vermittlung und einen

bis in das Jahr 1440 andauernden Waffenstillstand verhindert.30 Nach dem Ablauf des

Waffenstillstands ergriffen die Schwyzer und Glarner die Initiative und eröffneten auf
seiten der gegenüber den Zürchern feindlich eingestellten österreichischen Herzöge
die Offensive durch die Unterwerfung des Sarganserlands und die Einsetzung ihres

Verbündeten, des Grafen Heinrich von Werdenberg, in diese Herrschaft.31 Zusammen
mit ihren zunächst widerstrebenden Verbündeten gingen die Schwyzer in der Folge

gegen das zürcherische Territorium vor, welches zur Verblüffung aller recht einfach
erobert werden konnte.32 Im Frieden von Kilchberg Ende 1440 wurden Schwyz die Höfe
Pfäffikon und Wollerau, Hürden und die Insel Ufenau zugesprochen, wobei weitergehende

schwyzerische Besitzansprüche im zürcherischen Territorium - insbesondere
die Herrschaft über die Vogtei Grüningen - vor allem durch die Intervention Berns
blockiert wurden.33 Gemäss der Klingenberger Chronik suchten die Schwyzer mittels
geheimer Gesandtschaften beim neugewählten, aus dem Hause Habsburg stammenden

König Friedrich III. insbesondere den Besitz über die Herrschaft Grüningen doch noch

zu erlangen; ebenso schürten sie den Widerstand der Grüninger gegen Zürich.34 Vor
allem auf Initiative Berns lehnten die eidgenössischen Orte die schwyzerischen
Bestrebungen ab, und der Länderort musste seine Ambitionen aufgeben.35 In der Folge hatte
Schwyz vor allem auf diplomatischer Ebene Niederlagen einzustecken, Zürich gewann
hingegen auf dieser Ebene die Oberhand. Während Schwyz in der Anfangsphase des

Kriegs weitgehend die Unterstützung der Könige sowohl aus luxemburgischem wie aus

habsburgischem Hause genoss, verlor es nun zusammen mit den meisten seiner
innerschweizerischen Bündnispartner diese Gunst. Vor allem sah der aus habsburgischem
Hause stammende König Friedrich III. eine Chance, die ehemaligen habsburgischen
Gebiete in der Eidgenossenschaft oder in deren Einflussgebiet wiederzugewinnen.36
Mit der mehrmaligen Verweigerung der Bestätigung der königlichen Privilegien für
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Schwyz, Unterwaiden, Luzern, Zug und Glarus 1442 wurde ein erster Tiefpunkt in den

Beziehungen zu König Friedrich III. erreicht,37 in der Folge verschärfte ein Reichskrieg

gegen die Eidgenossen die Lage.38

In der Anfangsphase des Zürichkriegs war der Etzel jeweils Ausgangspunkt der Schwy-

zer für ihre militärischen Operationen,39 wobei nach den ersten kriegerischen Erfolgen
mit der Eroberung der Höfe dieser Standort geändert und vor allem Pfäffikon wie auch

Freienbach als Ausgangspunkt strategischer Operationen genutzt wurden. In der dem

Kloster Einsiedeln gehörenden Burg Pfäffikon unterhielten die Schwyzer ein umfangreiches

Waffenlager. Wiederholt kamen die hier aufbewahrten Geschütze, wahrscheinlich in
der Hauptsache Beutegut, bei der Belagerung von Burgen und Städten im zürcherischen

Territorium (unter anderem Zürich, Greifensee), zusammen mit den Geschützen aus den

Städteorten zum Einsatz.40 Das Gebiet der Höfe blieb während der verschiedenen Phasen

des Kriegs hart umkämpft, es kam zu wiederholten Zusammenstössen der Kriegsparteien.
Die neue Herrschaft der Schwyzer wurde in den Höfen allerdings keineswegs widerspruchslos

hingenommen, wie die Streitigkeiten um die Eidesformel zeigen, welche die Hofleute
ihren neuen Herren zu schwören hatten,41 aber auch die Urfehde der «Verena Müllerin
genempt Röschlin von Wollruow» vom 6. Juni 1446. Die Frau hatte während des Kriegs
den «gnedigen herren von Switz» nämlich «übel und ettliche böse wort zuogerett» sowie

den Feinden von Schwyz, «denen von Zürich und anderen», geholfen «mit Worten, räten
oder getäten, das wyder sy [= die Schwyzer] gewesen» war.42

Sowohl zu Land wie zu Wasser suchten die Schwyzer und die mitverbündeten

Eidgenossen die Zürcher zu bekämpfen. Insbesondere die Vorherrschaft der Zürcher auf
dem Zürichsee war den Schwyzern ein Dorn im Auge. Sie versuchten diese durch die

Aufstellung einer eigenen Kriegsflotte zu brechen. Als Hauptstützpunkt für die schwyzeri-
schen Flottenunternehmungen diente Pfäffikon.43 Trotz einzelner Erfolge und der zeitweiligen

Beherrschung des Zürichsees scheiterten die Schwyzer und ihre Bundesgenossen
schliesslich an den seemännisch tüchtigeren Zürchern.44 Deutlich erfolgreicher waren
die Schwyzer im Landkrieg, wobei allerdings die Eroberung der Stadt Rapperswil trotz
mehrmaliger Belagerung nicht gelang.45

Die Kriegsführung wurde immer grausamer: Greueltaten wurden mehr oder weniger
bewusst begangen, um den Gegner in die Knie zu zwingen. Tatsächliche oder auch nur
den Gegnern zugeschriebene Ausschreitungen wurden insbesondere durch die zürche-
risch-österreichische Kriegspartei propagandistisch genutzt, um beim Römischen König
Friedrich III. wie auch im süddeutschen Raum unter den Kurfürsten, Fürsten und in den
Reichsstädten antieidgenössische Ressentiments zu schüren.46

Die Rolle Ital Redings des Älteren während des Alten Zürichkriegs

Die politisch führende Rolle des amtierenden Schwyzer Landammanns Ital Reding des

Älteren bedingte nach dem Kriegsausbruch auch eine Führungsrolle im militärischen
Bereich, trotz seines weit vorgeschrittenen Alters.47 Wiederholt übernahm er als Hauptmann

selbst das Kommando über Schwyzer Kontingente. Der aus einer zumindest seit
dem Beginn des 14. Jahrhunderts die schwyzerische Politik massgeblich beeinflussenden
Familie stammende Mann bestimmte ab 1412, als er erstmals das Landammannsamt be-
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kleidete, wesentlich die schwyzerische Aussen- und Innenpolitik.48 Er war ein politischer
Würdenträger mit diktatorischen Allüren im Stil spätmittelalterlicher «Stadttyrannen».49
Ähnlich wie sein zürcherischer Gegenspieler, Bürgermeister Rudolf Stüssi, polarisierte
der Schwyzer Landammann die Menschen. So wünschte beispielsweise der anonyme
Verfasser eines Schmachliedes auf die Eidgenossen, in welcher er die Ereignisse der
Schlacht von St. Jakob an der Birs 1444 beschrieb, dem Schwyzer Landammann Reding,
der eine «falschen zungen [...] treit», den Feuertod.50 Die nahezu diktatorische Macht,
welche die Familie Reding für Aussenstehende zu dieser Zeit im Länderort Schwyz
ausübte, geht aus weiteren Zeugnissen hervor. So wird beispielsweise in einem anonymen

österreichischen Schmachlied aus dem Jahr 1443 Landammann Reding als «küng
zuo Schwiz» bezeichnet.51 Der bekannte Zürcher Chorherr Felix Hemmerli, welcher
ein ausgeprägter «Schwyzerhasser» war,52 bezeichnete den Ammann sogar als einen

«Halbgott der Schwyzer», welcher nicht nur die Schwyzer, sondern auch deren Nachbarn

terrorisiere.53 Vor allem die umstrittene Rolle Redings bei der Hinrichtung der
zürcherischen Besatzung von Greifensee im Jahr 1444 - einzelne Historiker weisen die

Schuld seinem Sohn Ital Reding dem Jüngeren zu - bewegte die Zeitgenossen und rief
in der Geschichtsschreibung immer wieder Kontroversen hervor.54 Den Erfolg seiner

politischen Bestrebungen durfte Ital Reding der Ältere allerdings nicht mehr erleben; er
starb im Winter 1447,55 Sein gleichnamiger Sohn konnte die Früchte seiner Bemühungen
im Friedensschluss von 1450 ernten.

Kriegsfolgen

Im endgültigen Friedensschluss von 1450 wurden die Ergebnisse des sogenannten
Kilchberger Friedens von 1440 weitgehend bestätigt. Schwyz blieb im Besitz der Höfe Pfäffikon
und Wollerau. Die territorialpolitischen Interessen Zürichs im ostschweizerischen Raum

waren gescheitert, während Schwyz seine Machtstellung in diesem Gebiet zusammen mit
seinem «Juniorpartner» Glarus massiv ausgebaut hatte.

Für alle Parteien war der Krieg äusserst kostspielig; mindestens 1447 und 1452 wurden
im Alten Land Schwyz Steuern erhoben, und Schwyz unterstützte seine zugehörigen
Landschaften beim Eintreiben von Steuern.56

Im kollektiven Gedächtnis präsent blieb derAlte Zürichkrieg durch die Stiftung eines

allgemeinen Schlachtenjahrzeits auf Landeskosten. Zur Erinnerung an die in diesem

Krieg stattgefundenen Schlachten und die in den Gefechten gefallenen Männer wurde
vermutlich schon während der 1450er Jahre ein Schlachtenjahrzeit eingerichtet, welches

jeweils am Fridolinstag, dem 6. März, begangen wurde.57

Anmerkungen

X Im «Anzeiger von Uster» vom 26. Mai 1994 erschien eine Sonderbeilage mit dem ziemlich reisserischen

Titel «550 Jahre Bluttat zu Nänikon», in welcher mehrere Beiträge die Zeit des Alten Zürichkriegs unter
verschiedenen Aspekten reflektierten.
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